
Satzung der Hospiz-Initiative Salzgitter e. V. 
 
 

§ 1 
Name und Sitz des Vereins 

 
1. Der Verein führt den Namen Hospiz-Initiative Salzgitter e. V. 
 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Salzgitter und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Braun- 

schweig unter der Nr.: 140326 eingetragen. 
 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
Vereinszweck 

 
1. Zweck des Vereins ist die Begleitung pflegebedürftiger, schwerkranker, sterbender und trauern- 

der Menschen, unabhängig von ihrer Weltanschauung und ihrer religiösen und sozialen Zuge- 
hörigkeit. Ihnen soll Lebensbeistand in Form von Begleitung sowohl zu Hause als auch in sta- 
tionären Einrichtungen wie Altenheimen, Krankenhäusern und Hospizen gewährt werden. 

 
2. Die Aufgaben gestalten sich nach den Grundsätzen der Hospizarbeit in Anlehnung an die Leit- 

linien der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz e. V. 
 
3. Dieser Satzungszweck soll u. a. verwirklicht werden durch: 
 
 a. die Organisation der Hospizarbeit, 
 
 b. die Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung für 
    die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Voraussetzung für die Begleitung Be-
    troffener, 
 

c. Gesprächsgruppen für Betroffene, 
 

d. Öffentlichkeitsarbeit, 
 
  e. Vernetzung mit Personen, Institutionen und sonstigen Einrichtungen, die dem in § 2 Absatz 1 
        festgelegten Zweck verpflichtet sind, 
 
   f. die Einrichtung und den Betrieb eines stationären Hospizes. 
 
4. Der Verein arbeitet 
 
 a. überparteilich, überkonfessionell und unabhängig, 
 
 b. in Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden, stationären Einrichtungen, Ärzten, Pflegediensten 
    und sonstigen gesundheitsorientierten Institutionen, 
 

c. selbstlos, uneigennützig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
 
5. Die Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungsgemäßen Zweck verwendet werden. 
 
6. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendung aus Mitteln des Ver- 

eins. 
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 Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins für ihre Mitgliedschaft kei-
 nerlei Entschädigung. 
 
7. Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 
8. Die Vereinsämter sind Ehrenämter. 
 
 

§ 3 
Gemeinnützigkeit 

 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff, AO). 
 
 
 

§ 4 
Organe des Vereins 

 
Die Organe sind: 
 
a. Mitgliederversammlung, 
 
b. Vorstand, 
 
c. Beirat, soweit vom Vorstand berufen. 
 
 
 

§ 5 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1. Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die sich zu 

den Zielen des Vereins bekennen. 
 
2. Der Verein hat aktive Mitglieder, Fördermitglieder und Ehrenmitglieder. 
 
 a. Aktive Mitglieder sind tätig im Sinne der Zweckbestimmung des Vereins, 
 
 b. Fördermitglieder unterstützen den Verein allein durch einen festgesetzen Mitgliedsbeitrag, 
 
 c. Ehrenmitglieder sind Vereinsmitglieder, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient 
    gemacht haben und langjährig dem Verein angehören. Sie werden durch die Mitgliederver-
    sammlung gewählt. 
 
3. Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schritlicher Antrag beim Vorstand einzureichen. Dieser 

entscheidet über die Aufnahme. Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann innerhalb von vier 
Wochen (Poststempel des Ablehnungsschreibens) Beschwerde beim Verein eingelegt werden. 
Die Ablehnung bedarf keiner Begründung. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit der Anwesenden endgültig. 
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§ 6  
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft endet durch: 
 
 a. Austritt, 
 
 b. Tod, 
 
 c. Ausschluss. 
 
2. Der Austritt ist zum Jahresende möglich, und zwar durch schriftliche Kündigung, die bis zum 

30.09. des Jahres beim Vorstand eingehen muss. 
 
3. Der Ausschluss erfolgt nach wiederholtem oder groben Verstoß gegen die Satzung oder die 

Interessen des Vereins. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmen- 
mehrheit. Dem Mitglied ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Ausschluss muss 
dem Mitglied schritftlich mitgeteilt werden. Gegen den Ausschließungsbescheid ist innerhalb 
von vier Wochen (Poststempel) eine schriftliche Beschwerde möglich. Die Mitgliederversamm- 
lung entscheidet dann mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig. 

 
4. Nach Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf anteilige Erstattung bereits ge- 

zahlter Mitgliedsbeiträge. 
 
 

§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
1. Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern des Vereins. 
 
2. Die Mitglieder vertreten die Interessen des Vereins. Jedes aktive Mitglied hat eine Stimme. Mit- 

glieder sind nach Vollendung des 18. Lebensjahres stimmberechtigt. 
 
3. Fördermitglieder haben eine beratende Stimme. 
 
4. Juristische Personen lassen sich durch eine/n Bevollmächtigte/n in der Mitgliederversammlung 

vertreten. Bevollmächtigung und deren Widerruf sind dem Vorstand mitzuteilen. 
 
5. Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung kann nur persönlich wahrgenommen werden. 
 
6. Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. 
 
7. Der Vorstand muß innerhalb von sechs Wochen eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn 

mindestens ein Viertel der aktiven Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen ver- 
langt. 

 
8. Die Mitglieder sind unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei 

Wochen wie folgt einzuladen: 
 
 Die Einladung ist unter der Internet-Adresse des Vereins in das Internet zu stellen. Aktive Mit-
 glieder sind darüber hinaus schriftlich, per FAX oder per eMail einzuladen. 
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9. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 
 
10. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

be- schlussfähig. 
 
11. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei der 

Wahl des Vorstandes ist Blockwahl unzulässig. 
 
12. Satzungsändernde Beschlüsse erfordern eine Mehrheit von mindestens 75 % der 

erschienen- en Mitglieder. 
 
13. Über die Mitgliederversammlung wird ein Ergebnisprotokoll gefertigt. Den Protokollführer 

be- stimmt der Vorstand. 
 
14. Die Protokolle der Mitgliederversammlung sind den Mitgliedern zeitnah schriftlich, per FAX 

oder per eMail zu übersenden. Sie gelten als angenommen, wenn nicht innerhalb von zwei 
Wochen ab Zugang schriftlich Einspruch erhoben wird. Das Protokoll gilt mit dem Datum der 
Übersendung als zugegangen. Einsprüche sind auf der nächsten Mitgliederversammlung ab- 
zuhandeln. Gegen die Beschlussfassung über solche Einsprüche ist kein Einspruch möglich. 

 
15. Nach Genehmigung durch die Mitglieder ist das Protokoll von dem/der Vorsitzenden zu 

unter- zeichnen. 
 

§ 8 
Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 
Die Mitgliederversammlung erledigt das, was nicht die anderen Vereinsorgane regeln, insbe-
sondere: 
 
1. Wahl des Vorstandes, 
 
2. Beschluss über die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages, 
 
3. Wahl von zwei Kassenprüfer/innen (zu Beginn eine/n für ein Jahr und eine/n für zwei Jahre – 

danach jedes Jahr eine/n für zwei Jahre), 
 
4. Beschluss des Wirtschaftsplanes, 
 
5. Entgegennahme des Jahresberichts und des Kassenberichts durch den Vorstand, 
 
6. Entgegennahme des Jahresberichts der Hospiz Salzgitter gGmbH durch den Vorstand, 
 
7. Entgegennahme des von zwei Kassenprüfer/innen zu erstellenden Prüfungsberichts, 
 
8. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes, 
 
9. Beratung und Beschlussfassung vorliegender Anträge, 
 
10. Beschlussfassung bei Beschwerden von nicht aufgenommenen oder ausgeschlossenen Mit- 

gliedern, 
 
11. Beschlussfassung von Satzungsänderungen, 
 
12. Beschlussfassung zur Auflösung des Vereins. 
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§ 9 
Vorstand 

 
1. Dem Vorstand gehören an: 
 
 a. die/der Vorsitzende, 
 
 b. die/der stellvertretende Vorsitzende, 
 

c. die/der Schatzmeister/in, 
 

d. die/der Schriftführer/in, 
 
 e. bis zu zwei Beisitzer/innen. 
 
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Er 

bleibt nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Wahl des neuen Vorstandes im Amt. Die Wiederwahl 
von Vorstandsmitgliedern ist möglich. 

 
3. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Wahlperiode aus dem Vorstand aus, so wird in 

der nächsten Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmitglied für den Rest der regulären 
Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes gewählt. Das Amt des ausgeschiedenen Vorstands- 
mitgliedes kann kommissarisch durch den Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
besetzt werden. 

 
4. Der Vorstand ist auch Vorstand im Sinne des § 26 BGB; je zwei seiner Mitglieder vertreten den 

Verein gemeinsam. 
 
5. Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus. 
 
6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwe-

send ist. 
 
7. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des/der Vorsitzenden. Auf Verlangen eines Mitglieds findet eine geheime Abstimmung 
statt. Stimmenübertragung ist nicht zulässig, schriftliche Abstimmung bei Abwesenheit ebenfalls 
nicht. 

 
§ 10 

Aufgaben des Vorstandes 
 
Der Vorstand hat folgende Aufgaben: 
 
1. Verwirklichung des Vereinszwecks nach § 2 dieser Satzung, 
 
2. Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
 
3. Beschlussfassung über grundsätzliche Fragen der Kostenerstattung, 
 
4. Beschlussfassung über Anträge, Zuschüsse und Ablehnung von Spenden, 
 
5. Beschlussfassung über Aufnahme von Mitgliedern, 
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6. Beschlussfassung über Ablehnung von Mitgliedschaftsanträgen und Ausschluss von Mitglie-

dern, 
 
7. Erledigung der laufenden Vereinsgeschäfte, 
 
8. Beschlussfassung über Anträge auf Ermäßigung, Stundung oder Erlass des Mitgliedsbeitrages, 
 
9. Aufstellen des Wirtschaftsplanes und des Kassenberichtes, 
 
10. Einladung zur Mitgliederversammlung und Bestimmung des Mitglieds, das die 

Versammlung leitet, 
 
11. Planung von Vorbereitungsseminaren und fachliche Begleitung von ehrenamtlichen 

Mitarbei-ter/innen, 
 
12. Information der Mitglieder und Öffentlichkeitsarbeit, 
 
13. Organisation der Hospizarbeit, 
 
14. Erarbeitung eines Stellenplanes mit Auswahl und Anstellung von Mitarbeiter/innen, 
 
15. Bildung von Arbeitsgruppen, 
 
16. Berufung und Abberufung des Beirates und der Mitglieder des Beirates, 
 
17. Information des Beirates über Vereinsangelegenheiten, 
 
18. Beschlussfassung von Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts-, oder Finanz- 

behörden aus formalen Gründen verlangt werden. 
 
 

§ 11 
Beirat und Aufgaben des Beirates 

 
Der Vorstand kann einen Beirat berufen gem. § 10 Nr. 16, und zwar längstens für seine laufende 
Amtszeit. Eine erneute Berufung ist möglich. Der Beirat und seine Mitglieder beraten den Vorstand 
in seinen Anliegen. Er führt keine Aufsicht. Der Beirat bestimmt aus seiner Mitte einen Sprecher/ 
eine Sprecherin. Der Vorstand wird zu den Beiratssitzungen eingeladen und hat das Recht auf 
Teilnahme. Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 
 

§ 12 
Beiträge 

 
Von den Mitgliedern ist ein Mitgliedsbeitrag in Geld zu zahlen, dessen Höhe nach Art der Mit-
gliedschaft unterschiedlich gestaltet werden kann. Er ist bis zum 01.04. des laufenden Ka-
lenderjahres zu entrichten. 
 

§ 13 
Auflösung 

 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine zu diesem Zweck einberufene Mitgliederver- 

sammlung beschlossen werden. 
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Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 75 % der aktiven Mitglieder 
anwesend sind, von denen mindestens 75 % der Auflösung zustimmen müssen. 

 
  Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, muss eine neue Mitgliederversammlung zu 
  diesem Zweck fristgerecht einberufen werden, die dann mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden 
  Mitglieder über die Auflösung entscheiden kann. 
 
2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsver- 

mögen der Hospiz Salzgitter gGmbH zu. Sollte die Hospiz Salzgitter gGmbH sich in Liquidation 
befinden oder bereits gelöscht sein, fällt das Vermögen der Hospiz Landesarbeitsgemeinschaft 
Niedersachsen e. V. zu. Sowohl für die Hospiz Salzgitter gGmbH als auch für den vorbezeich- 
neten Verein gilt, dass sie das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
kirchliche oder mildtätige Zwecke zu verwenden haben. 

 
§ 14 

Infrafttreten 
 
Die erste Fassung der Vereinssatzung wurde in der Gründungsversammlung am 16.05.1994 be-
raten und beschlossen. Diese Satzung wurde am 29.08.2007 beraten und beschlossen. Sie tritt mit 
dem Tag der Beschlussfassung in Kraft. 
 
Salzgitter, den 29.08.2007 
 
 
 
-------------------------------------------- 
Ursula Sanmann 
Vorsitzende 
 
 
-------------------------------------------- 
Werner Maschke 
stellvertretender Vorsitzender 
 
 
--------------------------------------------- 
Jannete Lange 
Schatzmeisterin 
 
 
--------------------------------------------- 
Heribert Pietschmann 
Schriftführer 
 
 
-------------------------------------------- 
Christine Jolowicz 
Beisitzerin 
 
 
---------------------------------------------- 
Reinhard Becker 
Beisitzer 
 
 


